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In seinem Aufsatz „Zum Langobardengesetz. Neue Bruchstücke der ältesten 
Handschrift des Edictus Rothari“ gibt P. Alban Dold2) eine Rekonstruktion 
von Umfang und Aufbau des Codex Sangallensis 730. Er kommt zu der 
Schlußfolgerung, die Hs. hätte aus 15 Lagen bestanden; von 12 dieser von ihm 
angenommenen Lagen sind größere oder kleinere Fragmente erhalten, die 
(seiner Meinung nach je aus 8 Folia bestehenden) fehlenden Lagen II und III 
sollen den größeren Teil des Artikelverzeichnisses enthalten haben. Eine Unter­
suchung der Handschrift lehrt uns aber, daß sich Dold, trotz seiner gründlichen 
Kenntnis der Handschrift, hier wie auch in einigen anderen Punkten geirrt hat. 
Folgende Ausführungen mögen dies dartun.

Eines der Karlsruher Fragmente der Hs.3) enthält einen Teil der Titelseite 
und des Prologs4). Mit großer Wahrscheinlichkeit, wo nicht gar mit völliger 
Sicherheit, kann angenommen werden, daß dieses Fragment einen Teil des ersten 
Blattes bildete. Ein anderer Pergamentstreifen aus Karlsruhe, auf dem an beiden 
Seiten einige Satzteile aus dem Prolog stehen, ist dann ein Fragment des 
2. Blattes und zwar, wie ich im DA 24 (1968) S. 224—227 zu beweisen ver­
suchte, ein Fragment des oberen Teiles dieses 2. Blattes. Für den Rest des 
Prologs und für die Königsliste werden die Seiten 2 verso und 3 recto und 
verso und womöglich ein Teil von 4 recto gereicht haben, wie ein Vergleich mit 
dem Prolog und der Königsliste in Beyerles Ausgabe5) und in den anderen Hss.


